
Ingenieurbüro
für Schaltschuiz

Dipl. -lng. Volker Segler
®

hg.-Buro Es SchaBschulz. V. Zi^ler. Gnmbdief Weg 146.23879 Matn

Gemeinde Scharbeutz
Frau Klees

AmBürgerliaus2
23683 Scharbeutz

Gewerbe und Verkehr
Sport- und FrakeW&m
Bau- und Raumakustik

.Beratung . Messung
Prognose . Gutachten

05. 02.2016

Lärmünmissionsuntersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 -Sch-
der Gemeinde Scharbeutz für einen Hotelneubau im OTHaffkrug

SchaUtechnische SteUungnahme zum Schreiben des vom
25.01.2016 und zum Schreiben des 26.01^016

Sehr geehrte Frau Klees,

bezugnehmend auf das schalltechaische Gutachten Nr. 14-07-2 vom 18.07.2014, die erste
Ergänzung vom 29.09.2015 und die zweite Ergäazimg vom 12. 11.2015 nehme ich wie
folgt zu den o.a. Schreiben der i .- bezügUch der
Belange des Schallschutzes Stellung:

vom 25.01.2016

la Seite 2 und 3

Schreiben des:

. Beschaffenheit der L" chutzwand

Der Begriff ,JLärmschutzwand" ünpliziert eine solche Beschaffenheit, dass der direkte
SchaUdurcligang durch das Material gegenüber dea SchaUübertragungen enflang der
horizontalen" und vert&alen Beugungskantea der Lännschutzwand Iceine Rolle mehr
spielt (das Mata-ial also eine entsprechend holie Schalldäinmimg aufsveist). Jties ist
nach Nr. 7.4 der für Schallausbreihmgsbereclmungen einschlägigen BIN ISO
9613-2:1990-10 dma der Fall, warn die flächeabezogene Masse mmdestens 10 kg/m
beträgt. Es ist keine beliebige Prämisse, von der ich in meinea Berechnungen ausgehe,
sondan eben von diesem Standardwert, der auch bei transparenter Ausfuhnmg (die im
Hmblick auf gestalterische Aspekte vom Voihäbentoäger favorisiert wü-d) problemlos
erreichbar ist. Auf au Straßen anzutreffende transpareate Ausführungen wird hmge-
wiesen. Zar nonnaäven Verankenmg lässt sich das Flächengewicht als Materialeigen-
schaft im Bebauungsplan explizit, festsetzen. La Rahmen des Baugenehmigungsver-
falirens ist aber olmehin standardmäßig aachzuweisea, dass die zum Einsatz kommen-
de Laimschutzwand die erforderlichen akustischen Eigenschaften. erfüllt.

Bei den Berechmmgen wurde weiterhia berücksichtigt, dass transpareüte Länn-
schutzwäade schallrefleküerend sind. Die Schallreflexionszuschläge sind in der Spalte
"Drefl" der Ergebmstalellea ausgewiesen mit deuflich höheren Werten bei den Be-
rechnmigen mit Lärmschutzwänden gegenüber den Berechnungen ohne Wände. Dies
verdeutlicht die Reflexioiis-Wecbselwirkung zwischen den Lärmschutzwänden und
demHotelgebäude.

www.schollschutz-moeltn.de . infoOschallschutz-moelln.de
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Rundun von Er ebniswerten la Seite 3

In. der TA Lärm sind als Immissionsrichtwerte ganze ZaUea ohne Nachkommastelle
angegeben. Im Allgenieüiea Wohngebiet ist nachts ein Immissionsrichtwert von
40 dB(A) - nicht 40,0 dB(A) - sowie ein SpitzenschaUpegel von 60 dB(A) - nicht
60,0 dB(A) - einzuhalten. Dies hat bei kon-ekter mathematischer Vorgehensweise zur
Folge, dass die Ergebniswerte als ganze Zahlen ohne Naclikommastelle imt den
Richtwerten zu vergleichen sind. Die Vorschriften der TA Lärm sehen diesbezugüch
keine Regelungen vor, die eiae gnmdsätzliclie AiijGrundung auf die nächste ganze Zahl
gebieten. In ,^;usammensteUimg von Fragen zur TA Lärm 98. Stand der Beratungen
im Unterausschuss Läimbekämpfimg des Länderausschusses für Inmüssionsschutz
(LAT) vom 19.04.2001" wird kommentiert, dass übliche Rundungen anzuwenden smd
(bis 60,4 dB(A) ist auf 60 dB(A) abzunmden und ab 60,5 ist auf 61 dB(A) aufeurun-
den). Dies ist nach meinen langjährigen Erfahnmgen flls Schallgutachter gängige
Praxis m GenehmigimgsverfahreB.

Pros&oseunsiclierheit unlrte la und lb Seite 3 und 4

Die von zitierten Unsicherheiten beziehen sich auf die Schallausbrei-
famgsberechmmgen. Dazu kommen noch Unsicherheiten durch die Emissionsdaten
und die Bestümnungsfaktorea. Die diesbezüglichen Berechniüigsansätze liegen auf
der sicheren Seite. Dies gilt insbesondere bezüglich des Emissionsansatzes von
Lwjh = 70 dB(A) pro Aiifahr-/Abfalirvorgang im Bereich der Haltebuchten vor dem
Hotel mcl. eines Zuschlages von 3 dB(A) für eventuelles mehrfaches Türenschlagen
bzw. Kommuiukationsgeräiische (letzteres muss nicht zwangsläufig eiatreten).

Am Ende des Kapitels 3.7 des Hauptgutachtens vom 18.07.2014 habe ich die Unsi-
cherheit insgesamt wie folgt bewertet: ,/n der Summe der Einßüsse gehen mr davon
mis. dass die ermittelten Bewteilungspegel an der oberen Grenze der Untersuchungs-
Unsicherheit liegen, ein weiterer Prognose-SicherheitszuschIag nickt erforderlich und
bei eventuellen Nachmessungen eine Überschreitung der berechneten Lärmlmnüssio-
nen nichtzu erwarten ist."

Darüber hmaus sei lünsichtlich der Haadhabimg von Unsicherheiten in Prognosegut-
achten aiif em Urteü des ScMeswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts vom
22.01.2009 (die Genelmugung eher Wmdkraftanlage betreffend, Az.: 12 A 19/08)
hiugewiesea. Hier wird folgendes ausgeführt: , ßie Vorschriften der TA Lärm sehen
bei'der Darstelbing einer Schallprognose zum Nachweis der Genehmfgungsvorausset-
zungen keine Regelungen vor. die eine Beaufschlagung der Prognoseunsicherheit auf
die errechneten Werte zulassen. Eine solche Forderung nach einem grundsätzlichen
Sicherheitszuschlag aufgrund von Prognosevfisicherheifen eines Gutachtens lässtsich
auch nicU mit der Anforderung nach Angaben zur Qualität der Prognose begründen.
Diese gemäß Ziff. A. 2. 6 des Anhangs der TA Lärm zii leistende Angabe soll es der Ge-
nehmigungsbehörde ermöglichen, die Qiialilät der Ergebnisse einschätzen zu können.
Hieraus kann indes nicht bereits aiifdie Zulässigheit einer grundsätzlichen "Sicher-
heitsbeaufscUagung" der errechneten Immissionswerte geschlossen -werden."
Es ist im Übrigen nach meinen langjährigen Erfahrungen als Schallgutachter gängige
Geaehmigungspraxis, die Prognoseimsicherheit mcht auf die berechneten Beurtei-
lungspegel b2w. SpitzenschaUpegel aufsuschlagen.
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' Nächüiche Pkw-Fre uentieran uokt Ic Seite 4-7

Die Piogaosebereclmungen basieren auf begrimdetea Annahmeii auf der Gnmcüage
der Par]q)latzläimstudie. Im Hauptgutachten und in den Ergänzungen bin icli ausführ-
lich darauf emgegangen, dass die Bereclmungsannahmen Sicherheiten beinhalten. la
der ersten Ergänzung vom 29.09.2015 habe ich weiterhin ausgeführt, dass mit deaw-
sprüuglichen Berechaungsansätzen von jeweils 11 Fahrten im Bereich der beiden TG-
Rampen sowie 11 Parkbewegungen vor dem Hotel (ergibt insgesamt 33 Parkbewe-
gungen) innerhalb der ungünstigstea Nachtstonde m Verbmdung luit 2 m hohai
Lärmsdh.utzwänden vor den Haltebucliten an der Westseite des Hotels zwar der Soll-
wert für die Spitzenpegel von 60 dB(A) eingehalten wird, die für alle m der ungüas-
tigsten Nachtstimde zu Beurteilimgspegeln zusaimnengefassten Aa- und Abfahrvor-
gaage aber noch um l <3B(A) bis 2 dB(A) - gegenüber bis zu 5 dB(A) otoi e Läna-

schut2wande - über dem Immissioasrichtwert von 40 dB(A) liegen.

Sofern der Welhiessbereich - wie vom Vorhabenträger angegebm - aufgnmd der
relativ geringen Größe ausschließlicli und das Restaurant mit 14 Tischen überwiegend
den Hotelgästen vorbehalten ist sowie das Ein.-/Auschecken im Hotel an diesem
Uriaubsstandort in den Abendstunden vor 22 Uhr nur noch ia geringem Umfang statt-
finden wü-d und nach 22 Uhr höchstens noch nüt vereinzelten an-/abreisenden Hotel-
gasten zu rechnen ist, dann ist mein ursprünglicher - diese Aspekte noch nicht berück-
sichtigender - Bereclmungsansatz von 33 Paricbewegungen (was dem Dreifachen der
sich b~ettenbezogen aus der Parlqplatzlännstudie eigebenden Frequentienmg entspricht)
zu hoch gegriffen.

In der 2weiten Ergänzung vom 12. 11.2015 habe ich diesbezüglicli ausgeführt, dass m
Verbindung mit den 2 m hohen Lannschutzwänden vor den Haltebuchten bei 22 Park-
bewegungen mit jeweüs 8 Pkw-Fahrten auf der südlichen imd der iiöidücüea Rampe
der Tiefgarage -also 16 PaikbewegungcB umerhalb der Tiefgarage - sowie 6 Park-
bewegungea b2w. 3 Pkw mit An- und Abfahrt im Bereich der drei Haltebuchten vor
dem Hotel der Iimmssionsrichtwert von 40 dB(A) aa allen Immissioiisorten eingehal-
ten wird. Dies eatspricht dem Zweifachen der sich bettenbezogen aus der Parlqi latz-

läimstudie ergebenden Frequentienmg in der ungünstigsten Nachtstunde.

ErgebnistabeUen hatte ich der SteUungnahme nicht beigefügt. Die Beiu-teilungspegel
ergeben sich aber relativ einfach aus den Anlagen 2-12 der ersten Ergänzung vom
29.09.2015, indem von den Immissionswerten der Schallquellen 3al - 3c2 die
Korrektur 10*lg(8/ll) = -1,4 dB(A) sowie von den Immissiooswerten der Schall-
quellen lal - lb3 die Korrektur 10*lg(6/ll) = -2, 6 dB(A) abgezogen wird Man
koaunt damit an den Immissionsorten 10 l -1011 inden Obergeschossen aufNacht-
Beurteilungspeget von 32,5/36,0/39,7/39, 1/39,7/39, 8/33,7/37, 3/39^3/40. 1/36, 1 dB(A).
Diese Werte beinhalten noch Sicherheiten bezüglich des fifflissionsansatzes von
Lw.it = 70 dB(A) pro Anfalir-/Ab&hrvorgang im Bereich der Haltebuchten vor dem
Hotel ind. eines Zuschlages von 3 dB(A) für eventuelles mehrfaches Türeaschlagen
bzw. Kommimikationsgeräusche (letzteres muss mcht zwangsläufig eintreten). Bei
Bedarf.kämien die vollständigen Ergebmstabellen gerne nachgereicht werden.

Die dieslezüglichen Bereclmungea auf Seite 7 des Schreibens des
stellen, nicht die proguostizierte Situation dar und haben dafiir kerne Rele-

vaaz.



Seite 4 zuni Sclirciben mm 05.02,2016
tnggnieuitiüro

ISrS&fwdschute

Oip'.-frig. UsOttsrZegler

Soiisti e nächtliche Läimimmissionen unkt Ic Seite

Tecluüsche Gebäudeausriistungen lassen sich im Rahmen der Bauausfuhnmgsplanun-
gen problemlos so dimensionieren, dass die davon ausgehenden Schall&uckpegel an
den Wohnhäusern wesüich der Sfrandallee um mmdestens 10 dB(A) unter dem
Nacht-Immissionsrichtwert von 40 dB(A) liegen und damit in der Gesamtbüanz keine
Rolle spielen. Darauf bin ich bereits im Hauptgutachten unter Kapitel 3.4.5 eingegan-
gea.

Nach memer sachveiständigen Auffassung ist mclit davon auszugehea, dass durch die
Nutzung der Balkone relevante zusäfczliclie Geräusche entstehen. Atißerdem sieht die
aktuelle Planung olmehin keine Balkojie an der Westseite (hier smd im l. OG, 2. OG
und S G Gänge den Zimmern vorgelagert), sondern nur an den Nord-, Süd- und Ostsei-
ten vor. Darauf bin ich bereits un Hauptgutachten imter Kapitel 3.4.4 emgegangen.

Nächdiche Ver- und Entsorgungsvorgänge zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr Enden
nach Angaben des Vorhabenträgers nicht statt. Dies kann - wie Z.B. auch bei Ein-
kaufsmärkten in mnerörtlichen Lagen üblich - als Auflage in die spätere Baugeneh-
migung aiifgenonunen werden. Diesbe2iigliclie Festsetzungen im Bebauungsplan siad
mangels Rechtsgrundlage nicht zulässig.

Schreibendes'
l

vom 26. 01.2016

» Fahizeu eräusche in den Parkbuchten unlct3b Seite 7 und 8

Auf die Ausführungen auf Seite 3 dieser Stellungnahme bezüglich der Berechnuiigs-
aasätze für die näcbtliclie Fiequentienmg wird verwiesen.

Bei den Berechnungen wurde bemclcsiclitigt, dass ü-ansparente Lärmschutzwände
schallreflektierend smd. Die Schallreflexionszuschläge smd in der Spalte , J>refl" der
Ergebnistabellen ausgewiesea mit deutlich höheren Werten bei den BerechaimgeQ mit
Länascliutzwänden gegenüber den BCTechnungea ohne Wände. Dies verdeutlicht die
Reflexioss-Wechselwirkung zwischen den Lärmschutzwänden und dem Hotel-
gebäude.

Die Lärmschutzwände vor den drei Haltebuchtea haben eine Länge von jeweils 10 m.
Dies ist eme ausreichende Länge dafür, dass (insbesondere in der Nacht2eit bei nur
einzekLen Vorfahrten) von entsprechender Absclurmwirlamg der Lärmschutzwand
ausgegaugen werden kann. Bei den Schallausbreitungsberechnungen wurde im Übri-
gen" auch die seitliche SchaUlängsleitung aa den vertikalen Enden der Lännschutz-
wand berücksichtigt. Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde darüber hinaus
die SchaUleistung von Lw.ii = 70 dB(A) pro Paikvorgang über die gesamte Fläche der
Parkbuchten verteilt.

. eflexionen des Verkeh-slärms iikt3c eit 7 und 8

Zunächst ist festzustellen, dass an der Lännscliutzwand reflektierte Veikehrslärm-
geräusche nicht in die Berechnimgen der Beurteilimgspegel nach TA Lärm einfließen.
Die TA Lärm grenzt diesbezüglicli zwischen den vom AriageBgelände und von
öffentlichen Straßen ausgehenden Geräuschen ab. Insofern lcöanen Verkehrslärm-
reflexionen an den Lärmschutzwänden kerne Überschreitungen der Lnmissionsricht-
werte der TA Lärm auslösen.
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Tm Hauptgutachten. imd in der Ergänzung vom 20.09. 2015 bin ich beispielhaft für den
Immissionsort 10 6 (Sürandallee 57) auf die Auswiikungen des Verkehrslänns einge-
gangen.

Für das Wohnhaus der (Strandallee /
10 9) kommen die Sfraßeaveikelu-släimbereclmungen im Progiiose-Nullfall olme Ho-
tel mit dem im Kapitel 4.3 des Hauptgutachtens angegebenen jahresdurchsclmitüicheu
Verkehrsauflcommen bei Vmi = 50 km/h auf Beurteilungspegel im EG/OG von
59,8/60,1 dB(A) am Tag und 52,5/52,8 dB(A) m der Nacht. Im Prognose-Plaafdl mt
Hotel (aber olme Lännschut2wände) ergeben sich Beurteilungspegel 60,7/61^ dB(A)
am Tag und 53, 1/53,6 dB(A) in der Nacht mit Pegelerhöhuagen gegeni&er dem Aus-
gangszustand von 0,9/1, 1 dB(A) am Tag und 0,6/0, 8 dB(A) in der Nacht im Bereich
der "auch schon für 10 6 angegebenen Werte. Die Pegelerhöhuagen setzen sich zu-
sammen aus 0,5 dB(A) am Tag und 0,2 dB(A) m der Nacht durch das hotelbezogene
Verkehrsaufkoinmen sowie 0,4 dB(A) im EG und 0,6 dB(A) im OG durch Reflexio-
nen amHotelgebäude.

Nach ergänzeadea Bereclmuagen mit den 2 m hohen Lännscliutzwänden vor den drei
Haltebuchtea am Hotel führen deren refleküerende Eigenschaft bei transparenter Aus-
fühnmg zu Pegelerhöhungen an 10 9 um 0,3 dB(A) auf 61,0/61, 5 dB(A) am Tag und
53,4/53,9 dB(A) in der Nacht. Gegenüber dem Ausgangszustand erhält inan jetzt Pe-
gelerhohimgen im EG/OG von 1,2/1,4 dB(A) am Tag und 0,9/1, 1 dB(A) in äer Naclit
Bei Bedarf können die vollständigen Ergebnistabellen gerne nachgereicht werden.

Es kann somit nicht die Rede sein von "imerträgliclien Lärmerhöhimgen". Diese sind
vielmehr in einem margmalen Bereicli anzusiedeln mit dem Ergebnis, dass bezügücli
der im Kapitel 4. 1 des Hauptgutaclitens beschrielienen Beurteüungskriterien für vor-
habenbezogene Verkelirslärmerliohungen hmsiehtlich der Pegelzunahnen und der ab-
soluten Höhe der Verkehrslärmpegel weiterhin lceine Konflikte ausgelöst werden. Dies
gut auch dann, wejm anstelle des jahresdurchsclmittUchen Verkehrsauflcommens aitf
der Strandallee die Verkehrsläraibeurteiluiig auf die Urlaubszeit init m allen Progaose-
fallea um 1,2 dB(A) höheren Beurteiluagspegeln abgesteUt wird. GleichwoM wurde
im Hauptgutac&ten und in der Ergänzung vom 29.09.2015 auf die Kompensations-
moglicUceit durch Verringerung der zailässigen Höchstgeschwmdigkeit auf Vmi = 30
km/h lungewiesea mit Pegeünindenmgen von 2,3 - 2,4 dB(A).

Bestimmun der Immissionsorte unkt 3c Seite 8

Die Begehung der einzeüien Häuser zur Bestimmimg der Lnmissionsorte ist im
Rahmen von Prognoseuntersiichungen nicht übüch. Im vorliegenden Fall mit
11 Wolmhäusem wäre damit ein edieblicher Aufwand verbunden gewesen. Es ist
vielmebr gängige Gutachteipraxis, die Immissionsorte im Rahmen einer Ortsbegehung
mit laaugenscheinnahme der Gebäude von außen festziüegen. Dies betrifft die Lage
der Fenster und deren Hohe über Grund.

Mit freundlichen Griißen

lageoieuib o flir Scliallschutz
Volker Zieg er


